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Norm

AVG §1;
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AVG §68 Abs1;

MinroG 1999 §22;

MinroG 1999 §23 Z2;

MinroG 1999 §34 Abs1;

MinroG 1999 §34 Abs3;
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UVPG 2000 §19 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Umstand, dass gemäß § 34 Abs. 3 MinroG u.a. auf die Interessen des Naturschutzes, der Raumordnung, des

Fremdenverkehrs und des Umweltschutzes "Bedacht zu nehmen" ist, bedeutet - ebenso wie die Verp@ichtung der

Behörde, gemäß § 83 MinroG die öAentlichen Interessen an der Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für

grundeigene mineralische RohstoAe mit gegenläuBgen öAentlichen Interessen abzuwägen (Hinweis E vom 12.11.2001,

Z l . 99/10/0145) - keineswegs, dass durch die Verleihung der Bergwerksberechtigung die naturschutzbehördliche

Interessenabwägung vorweggenommen wird. Die Beschwerdeführerin war daher durch die rechtskräftige Verleihung

der Bergwerksberechtigung in keiner Weise an der Ausübung des ihr von der Verfassungsbestimmung des § 19 Abs. 4

UVP-G eingeräumten Rechts gehindert, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im vorliegenden Verfahren als

subjektives Recht geltend zu machen.
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